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Geltungsbereich
Bebauungsplan

VERFAHRENSVERMERKE
zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
"Sondergebiet Solarpark Embach II“

Aufstellungsbeschluss vom 19.03.2024; ortsüblich bekannt gemacht am 03.04.2024
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf vom 22.10.2024 in der Zeit vom
08.11.2024 bis 06.12.2024 durch ortsübliche Bekanntmachung, Zeitungsanzeige, Anschreiben der
Grundstücksnachbarn und Veröffentlichung auf der Internet-Homepage der Gemeinde Malgersdorf
(§ 3 Abs. 1 BauGB).
________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden/Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf vom
22.10.2024 in der Zeit vom 06.11.2024 bis 06.12.2024 (§ 4 Abs. 1 BauGB).
________________________________________________________________________________

Veröffentlichung des Bebauungsplan-Entwurfes samt Begründung vom 17.12.2024 in der Zeit vom
20.01.2025 bis 21.02.2025 auf der Internet-Homepage der Gemeinde Malgersdorf sowie
gleichzeitige öffentliche Auslegung dieser Planungsunterlagen im Rathaus Falkenberg; ortsüblich
bekannt gemacht am 17.01.2025 (§ 3 Abs. 2 BauGB).
________________________________________________________________________________

Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum
Bebauungsplan-Entwurf vom 17.12.2024 in der Zeit vom 17.01.2025 bis 21.02.2025.
________________________________________________________________________________

Der Gemeinderat Malgersdorf hat am 18.03.2025 den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung
„Sondergebiet Solarpark Embach II“ in der Fassung vom 18.03.2025, die gegenüber dem Entwurf
vom 17.12.2024 unverändert geblieben ist, als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).
________________________________________________________________________________

Die Richtigkeit vorstehender Verfahrensvermerke wird bestätigt und der Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt.
                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister
________________________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan bei der VerwGem
Falkenberg eingesehen werden kann. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Außerdem wurde auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
(§ 214 BauGB) sowie die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 und Abs. 4 BauGB bezüglich des Erlöschens von Entschädigungsansprüchen aus den §§
39 – 42 BauGB hingewiesen.

                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister

V. HINWEISE

1.0 GRENZABSTÄNDE
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des 7. Abschnitts des AGBGB (Gesetz zur Ausführung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs) verwiesen.

2.0 BODENDENKMÄLER
Innerhalb der Planungsfläche und im näheren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnisstand keine
Bau- und Bodendenkmäler vorhanden.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

3.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

6.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN
Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten vorhanden.
Die Untere Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art.
1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem
Bereich zu unterbrechen.

4.0 BEWEIDUNG
Bei einer Beweidung der Flächen ist ggf. der zuständige Berater für Schafhaltung einzuschalten.

5.0 ANGRENZENDE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden land- und
forstwirtschaftlichen Nutzfläche auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm,
sowie eventuelle Steinschlagschäden sind vom Betreiber entschädigungslos zu dulden. Ebenfalls
sind Immissionen aus den angrenzenden Gehölzflächen (Laubfall, Pollenflug u.ä.), sowie
Beschattung durch Waldbäume hinzunehmen.

Die regelmäßige Pflege der Planungsfläche hat so zu erfolgen, dass das Aussamen eventueller
Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen
bestellten Nachbarflächen vermieden werden.

7.0 HOCHWASSER/STARKNIEDERSCHLÄGE
Durch die zunehmende Intensität von Starkregenereignissen ist ggf. mit Überflutungen zu
rechnen. Der Bauwerber muss diesbezüglich eigenverantwortlich Vorsorge treffen und die
Bauweise den Verhältnissen anpassen, damit keine Schäden an Gebäuden bzw. Anlagen
auftreten können. Es wird empfohlen generell alle kritischen Punkte (z.B. Eingangstüren,
empfindliche Anlagenteile etc.) von baulichen Anlagen auf diese Gegebenheiten hin auszurichten
und anzupassen.

Grundsätzlich ist das anfallende Niederschlagswasser möglichst breitflächig über eine belebte
Oberbodenschicht auf den Grundstücken innerhalb des Plangebietes zu versickern. Der
natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für anliegende
Grundstücke verändert werden. Um einen nachteiligen Wasserübertritt auf die angrenzenden
Nachbargrundstücke im Sinne von § 37 WHG zu vermeiden, sollen im Randbereich ausreichend
bemessene Entwässerungsmulden angelegt werden. Der Bauwerber hat eigenverantwortlich zu
prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine genehmigungsfreie
Versickerung vorliegt. Sofern die Voraussetzungen zur Anwendung der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) nicht
gegeben sind, so ist bei der Kreisverwaltungsbehörde eine wasserrechtliche Gestattung mit
entsprechenden Unterlagen zu beantragen.

Das Plangebiet weist eine Hanglage mit einer süd- und südostseitigen Exposition und einer
Neigung bis zu 10 % auf. Hierbei findet bei Starkregenereignissen durch die Solarpanelen eine
lokale Abflusskonzentration statt. Es ist daher darauf zu achten, dass es dadurch nicht zu
Erosion des Bodens kommt.

8.0 110 kV-FREILEITUNG
Im Geltungsbereich befindet sich die 110-kV-Freileitung Arnstorf - Marklkofen, Ltg. Nr. O39, Mast
Nr. 24-26. Die Leitungsschutzzone dieser Freileitung beträgt 30,00 m und die Baubeschränk-
ungszone des Mastbereiches beträgt im Feld 24-25 = 22 m und im Feld 25-26 = 21 m
beiderseits der Leitungsachse.

Auflagen und Hinweise
Die Bebaubarkeit unter Hochspannungsleitungen richtet sich nach DIN EN 50341-1 und
DIN-VDE 0105-100. Demnach sind bei 110-kV-Leitungen unterschiedliche Mindestabstände zu
den Leiterseilen einzuhalten. Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größte
Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind
anzunehmen. Dies hat zur Folge, dass innerhalb der Baubeschränkungszone nur eine
eingeschränkte Bebauung möglich ist.
Im Bereich der Freileitungen sind bei allen Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen die, gemäß
einschlägiger Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung, erforderlichen Mindestabstände zu
den Leiterseilen einzuhalten.

Die Bauakte der Ausführungsplanung ist der Bayernwerk Netz GmbH zur endgültigen
Stellungnahme vorzulegen (Bayerischer Bauordnung (BayBO).
In den endgültigen Bauplänen ist die ± 0,00 Bezugshöhe in Meter über Normalnull, NHN oder
DHHN 2016 anzugeben.
Der Eigentümer erklärt sich einverstanden, dass die zur Sicherung des Anlagenbestandes und
-betriebes erforderlichen Maßnahmen ungehindert durchgeführt werden können und auch die
Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritter veranlasster Umbau der Anlagen an gleicher
Stelle, bzw. auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung der Schutzzone(n), keinen Beschränkungen
unterliegen.

Bau- und Arbeitshöhen
Auf Grund der hohen Anzahl an bautechnischen Eingriffen in den Leitungsbestand ist diese
Stellungnahme zwei Jahre ab vorgenanntem Datum gültig. Nach Ablauf dieser Frist und nicht
Umsetzung der eingereichten Maßnahme ist eine erneute Vorlage zur Stellungnahme notwendig.
Grundsätzlich dürfen Trafostationen, Batterieräume/Speicher, Schalthäuser, Betriebsgebäude
und Wasserstoffproduktionsanlagen nur außerhalb der Schutzzone aufgestellt werden.
Der Netzanschlusspunkt der Solaranlage muss gesondert abgestimmt werden und ist nicht
Bestandteil dieses Verfahrens.

Vorbeugender Brandschutz
Die abschließende gutachtliche Stellungnahme hierfür obliegt der örtlich, zuständigen Fachstelle.
Niveauveränderungen Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz
GmbH, BAGE-THLL, weder Erdaushub gelagert noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt
werden, die das bestehende Erdniveau erhöhen.

Antennen-, Blitzschutzanlagen, so wie Fahnenmasten, Kammeramasten und Laternen
Antennen-, Blitzschutzanlagen, so wie Fahnenmasten, Kammeramasten und Laternen müssen
nach den gültigen Bestimmungen (DIN VDE 0855 bzw. 0185) von einem anerkannten Fachmann
errichtet werden und mit uns abgestimmt werden.

Bepflanzung
Achten Sie bitte bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereiches der Freileitung darauf,
dass nur Gehölze mit einer maximalen Aufwuchshöhe von 2,5 m angepflanzt werden, um den
Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten. Geplante Pflanzhöhen über 2,50 m
sind gesondert mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.

Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspannungsleitung wachsen
oder bei Umbruch hineingeraten können, müssen durch den Grundstückseigentümer
entschädigungslos zurückgeschnitten oder entfernt werden bzw. auf Kosten des
Grundstückseigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden.

Zäune
Zäune im Bereich der Schutzzone sind aus isolierenden oder nichtleitenden Werkstoffen (z. B.
kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) aufzustellen. Pfeiler, Toranlagen und leitende Zäune
sind zu Erden.

Leitungsbereich
Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu unseren Kabeln muss jederzeit
gewährleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. mit einem Minibagger, möglich sind.
Für Wartung und Reparaturarbeiten an den Leiterseilen ist am Eingangstor der PV-Anlage ein
Schlüsseltresor zu installieren. Die Kosten trägt der Betreiber der PV-Anlage. Den
Schließzylinder stellt die Bayernwerk Netz GmbH. Dieser ist vor Baubeginn zu beantragen.
Im Falle von Arbeiten und im Störungsfall an den Anlagen müssen störende Module, für den
Zeitraum von Arbeiten, teilweise oder komplett (je nach Bedarf), unter den Leiterseilen, durch
den Eigentümer der PV-Anlage auf seine Kosten, zurück gebaut werden. Die Zufahrt zum
Arbeitsbereich ist zu gewährleisten. Wir empfehlen hierfür ein Wartungsweg (5m Breite) entlang
der Leitungsachse.

Mastnahbereich
Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt zu den Masten müssen, jederzeit,
auch mit Lkw, Mobilkran und schweren Baumaschinen gewährleistet sein. Deshalb ist eine
entsprechend breite Zufahrt (Mindestbreite 5 m) und ausreichenden Kurvenradien vorzusehen.
Um den Betrieb der Hochspannungsleitung zu gewährleisten, ist ein Arbeitsbereich von 20
Metern, gemessen ab Fundamentaußenkante von einer Bebauung freizuhalten. Abgrabungen im
Mastbereich können die Standsicherheit des Mastes gefährden und sind nur mit unserem
Einverständnis möglich. Dies gilt auch für vorübergehende Maßnahmen.
Im Falle von Arbeiten und im Störungsfall an den Anlagen müssen störende Module, für den
Zeitraum von Arbeiten, teilweise oder komplett (je nach Bedarf) in einem Radius bis zu ca. 40,0
m um die Masten, durch den Eigentümer der PV-Anlage auf seine Kosten, zurück gebaut
werden.

Modulhöhen
Modulhöhen über 3 m sind gesondert mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.

Unfallverhütung
Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird ausdrücklich
hingewiesen. Die Arbeitshöhen und weitere Sicherheitshinweise sind mindestens vier Wochen
vor Baubeginn bei der Bayernwerk Netz GmbH, 110 kV Freileitung/Kabel Bau/Dokumentation,
unter Angabe der bestehenden Höhe über Normal-Null, anfragen.

Präambel

Die Gemeinde Malgersdorf im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
· der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
· des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
· der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
· der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungsplan
mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Solarpark Embach II" als Satzung.

Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
"Sondergebiet Solarpark Embach II" ist die Planzeichnung M 1:1.000 vom 18.03.2025
maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Solarpark Embach II"
besteht aus der Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil mit
Übersichtslageplan und den planlichen und textlichen Festsetzungen.

Begründung und Anlagen zur Satzung
Dem Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Solarpark Embach II"
ist die Begründung mit Umweltbericht vom 18.03.2025 beigefügt.
Anlage 1: Fachbeitrag „Überprüfung auf Vorkommen von bodenbrütenden

Offenlandarten“ (Stand 29.08.2024),
Büro für Ornitho-Ökologie, Dr. Richard Schlemmer, Regensburg

Anlage 2: Externe Ausgleichsfläche Fl.Nr. 253 (TF), Gmk. Jägerndorf, Gmd.
Arnstorf,zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet
Solarpark Embach II" - Bestand, Planung, Aufwertung M 1:500 / 1:1000
vom 17.12.2024

Anlage 3: Blendgutachend (Stand 20.12.2024)
GeoPlan GmbH, Fr. Dengler und H. Semmelbauer, Osterhofen

Malgersdorf, den __.__.____, _____________________________
Franz Josef Weber, 1. Bürgermeister

7442-1171-002 
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6.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, hier:

Pflanzung einer 2-reihigen freiwachsenden Gehölzhecke aus
Sträuchern aus autochthonem Pflanzmaterial nach Artenliste Punkt
IV.4.1 auf 75% der gesamten Länge.

7.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

7.1 Flurstücksgrenze

7.2 Flurstücksnummer

8.0 HINWEISE

7.7 Straßenkanten Privatstraße - außerhalb Geltungsbereich (Quelle:
digitalisiert aus Luftbild BayernAtlas, 04/2024)

7.5 amtlich kartierte Biotope - außerhalb Geltungsbereich
(Quelle: shape GeodatenOnline Bayern, 12/2023)

Höhenlinien natürliches Gelände (Quelle GeodatenOnline Bayern
dgm 12/2023)

7.4

Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der
größtmögliche Durchhang und seitlich der Leitung das
größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind
anzunehmen.
Die Bebaubarkeit bzw. Bauhöhe von PV-Modulen innerhalb der
Leitungsschutzzone ist von der Entfernung des Bauobjekts zum
nächstgelegenen Mast, vom seitlichen Abstand zur Leitungsachse,
als auch von der genauen Höhenlage, abhängig.
Die Bebauung mit PV-Modulen kann deshalb erst anhand der
genauen Objektlage sowie der zugehörigen Höhenangabe,
bezogen auf Meter über Normalnull, durch die Bayernwerk Netz
GmbH geprüft werden.

Der Bauwerber muss alle konkreten Maßnahmen (Bau- und
Pflanzvorhaben) innerhalb des Schutzstreifens vor
Ausführung mit der Bayernwerk Netz GmbH abstimmen und
freigeben lassen.

7.3 Gemeindegrenze Malgersdorf / Simbach

8.1 bestehende unterirdische Mittelspannungsleitung (Bayernwerk
Netz GmbH) mit beidseitigem Schutzabstand von je 0,5 m

8.2 bestehende unterirdische Niederspannungsleitung (Bayernwerk
Netz GmbH) mit beidseitigem Schutzabstand von je 0,5 m

7.6 amtlich kartiertes Ökokonto - außerhalb Geltungsbereich
(eingetragen in Ökoflächenkataster Nr. 178890 Gemeinde
Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, 22.03.2016, Quelle: shape
GeodatenOnline Bayern, 12/2023)

TH
=F

H Traufhöhe (TH) = Firsthöhe (FH):
max. 4,5 m  ab natürlichem
Gelände

Betriebsgebäude

T

5,08.5 Bemaßung

8.8 Nutzungsschablone
Art der baulichen
Nutzung

geplanter Zaun

TH: max. Traufhöhe Betriebsgebäude
FH: max. Firsthöhe Betriebsgebäude
AH: max. Anlagenhöhe Modul
MH: max. Masthöhe

Grundflächenzahl GRZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Grundstücksfläche

8.14.1 Regelschnitt Betriebsgebäude

8.14 Regelschnitte

8.9 Vorschlag Modulaufstellung

8.10 Vorschlag Betriebsgebäude (Trafostation bzw. Übergabestation)

8.3 bestehende unterirdische Telekommunikationsleitung (Telekom
Deutschland GmbH)

8.4 bestehende unterirdische Schmutzwasser-Druckleitung mit
beidseitigem Schutzabstand von je 2,5 m (der exakte Verlauf ist
vor Beginn der Baumaßnahme abzuklären)

8.7

8.11 Vorschlag Stromspeicher

8.12 Grabenbereich

8.13 bestehender Brunnen mit Zaun

8.6 Angabe des Winkels zur Ausrichtung der Modulreihen
(Abweichung von der Ost-West-Richtung)

5°

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines

Die privaten Vegetationsflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Fest-
setzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende Pflanzen sind
zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind spätestens in der Pflanzperiode nach
Erstellung der Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der Anlage
fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des
Grünordnungsplanes zu entsprechen.
Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher
Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den privaten
Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.4.0 ausgewiesenen Gehölze
festgesetzt.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m².

Pflanzqualitäten: Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

4.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Auswahlliste standortheimischer Sträucher (aus autochthonem Pflanzmaterial)

Berberis vulgaris Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Craetegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cartharticus Echter Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa gallica Essig-Rose
Rosa tomentosa Filz-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

4.1

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die
Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht
zulässig. Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von
Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen
durchzuführen.

2.0 FESTSETZUNGEN WIESENFLÄCHEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 BauGB)

Entwicklungsziel "mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland“ (= BNT G211)"
Die offenen Bereiche sind als mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland zu
entwickeln und zu nutzen.

2.1

6.0 SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTENWELT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Eine nächtliche Beleuchtung ist aus Gründen des Artenschutzes grundsätzlich untersagt.

Ansaat

Innerhalb der eingezäunten Fläche sind die offenen Bereiche mit autochthonem Saatgut
anzusäen. Für die Ansaat der Wiesenfläche ist eine Mischung aus regionalem
Wildgräser- und Wildstauden-Saatgut aus der Herkunftsregion 16 (Unterbayerische
Hügel- und Plattenregion) zu verwenden.

Das Mischungsverhältnis zwischen krautigen Pflanzen und Gräsern beträgt 50/50.
Es sind mindestens 40 verschiedene krautige Arten und mindestens 10 verschiedene
Grasarten zu verwenden. Ansaatstärke ca. 3g/m².

2.2

Pflegemaßnahmen der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

Zur Aushagerung des ehemaligen Ackerstandortes sind in den ersten 5 Jahren
zusätzliche Schröpfschnitte im zeitigen Frühjahr durchzuführen.
Die Bereiche zwischen den Modulen sind  2- bis 3-mal im Jahr zu mähen.

Generell gilt:
• Um unerwünschte Beikräuter und Beigräser in Schach zu halten, ist im nächsten

Frühjahr sowie bei Bedarf weitere Male im 1. und 2. Jahr bei einer Aufwuchshöhe
von ca.15 cm ein Schröpfschnitt mit hoch eingestelltem Mähwerk auf 5-8 cm
Wuchshöhe durchzuführen und anschließend das Mahdgut abzutransportieren.
Der Schröpfschnitt ist ggf. zu wiederholen.

• 1. Mahd ab dem 15. Juli; 2. Mahd ab Ende August.
• Entfernung des Mähgutes, die Nutzung des Schnittgutes als Heu wird empfohlen
• Einsatz eines Schlegelmähers nicht erlaubt.
• Das Ausbringen des Wassers aus dem angrenzenden Produktionsabwasser-

becken, das bei der Produktion von Gurken als Waschwasser der Gurken anfällt,
ist grundsätzlich zulässig. Die Ausbringung hat emissionsmindernd direkt auf oder
in den Boden sowie unter Einhaltung der geltenden landwirtschaftlichen Vorgaben
(z.B. Düngeverordnung) zu erfolgen.

• Keine zusätzliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.
• Alternativ zur Mahd kann eine extensive Beweidung erfolgen. Die Beweidung ist

auf 1,2 Großvieheinheiten (GV) pro Hektar und Jahr begrenzt.

2.4

3.0 FESTSETZUNGEN ZU GEHÖLZPFLANZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 BauGB)

Gehölzpflanzungen

Die Gehölzpflanzungen sind gemäß planlichen Festsetzungen Punkt II.6.1, unter
Verwendung der unter Punkt IV.4.0 angebebenen Arten anzulegen.

3.1

Herstellungspflege
• Saatbettbereitung mit Kreiselegge für ein feinkrümeliges Saatbett.

Dazu mehrere Wochen im Voraus mind. 2-3-mal mit der Kreiselegge bearbeiten
und Material jeweils mehrere Wochen liegen lassen.

• Neuansaat nach durchgeführter Bodenbearbeitung und Saatbettherstellung
(Ansaat im Spätsommer von Mitte August – Anfang September).

• Aufbringen des Saatgutes auf der Bodenoberfläche (kein einarbeiten) mit
anschließendem Anwalzen.

2.3

Pflegemaßnahmen

Der Erhalt der Pflanzen ist durch regelmäßige und fachliche Pflege zu sichern.
Kappschnitte sind dabei untersagt. Bei Verlust einer Pflanzung ist gleichwertiger Ersatz
in der nächstfolgenden Pflanzperiode zu leisten.

3.2

7.0 AUSGLEICHSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1a und Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf für den Eingriff in die Ackerfläche wurde mit einer
Größe von 24.377 m² nach Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in
der Fassung von 2003 in Verbindung mit dem Rundschreiben „Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen“ (Stand: 19.11.2009) berechnet. Der erforderliche Ausgleich wird auf der
externen Ausgleichsfläche Fl.Nr. 253 (TF), Gmk. Jägerndorf, Gmd. Arnstorf gem. Plan
zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet Solarpark Embach II" -
Bestand, Planung, Aufwertung M 1:500 / 1:1000 vom 12.12.2024 (Anlage 2) in einer
Größe von 24.377 m² erbracht.

7.1

privat

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO
mit der Zweckbestimmung als Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit
zugehörigen Nebenanlagen
(Unterscheidung der einzelnen Sondergebiete gemäß
Nummerierung 1-3)

2.0 BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2.1 Baugrenze

4.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

4.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante maßgebend)

4.3 Bebauung und Geländeveränderungen sind unzulässig.

5.1 bestehende 110 kV-Freileitung (Bayernwerk Netz GmbH) mit
beidseitigem Schutzabstand von je 30 m sowie Maststandort mit
Schutzabstand von 25 m

Gemäß DIN EN 50341-1 sind bei 110 kV Freileitungen folgende
Mindestabstände zu den Leiterseilen einzuhalten:
PV-Module: 5,00 m,
Verkehrsflächen: 7,00 m,
Gelände: 6,00 m,
Bauwerke: 5,00 m,
feuer-gefährdete Betriebsstätten (Tankstellen usw.) und Gebäude
ohne feuerhemmende Dächer 11,00 m,
Sportflächen: 8,00 m,
Zäune usw.: 3,00 m,
Bepflanzung 2,50 m

5.0 HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Abgrenzung der Art und des Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes, hier: Abgrenzung zwischen SO 1, SO 2 und SO 3
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

4.2

3.0 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

3.1 Straßenverkehrsfläche, privat

SO

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
hier: Anbauverbotszone gem.Art. 23 und 24 BayStrWG, Abstand
gemessen zum Fahrbahnrand der Kreisstraße PAN 50:      15 m

4.4
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III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, § 18 und § 19 BauNVO)

1.2

Die maximale Grundflächenzahl (GRZ) wird folgendermaßen begrenzt:
SO 1: max. 0,6
SO 2: max. 0,6
SO 3: max. 0,6

1.2.1

Maßgebend für die zulässigen Höhen sonstiger baulicher Anlagen (Solarmodule,
technische Anlagen) bzw. Masten sind die Festsetzungen in der Nutzungsschablone.
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten maximalen Anlagenhöhen ist die Oberkante
des natürlichen Geländes.

1.2.4

3.0 NICHT ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind ausschließlich Nebenanlagen und
bauliche Anlagen i. S. des § 14 Abs. 2 BauNVO zulässig.
Die Einschränkungen gemäß Punkt II.4.3. sind zu beachten.

3.1

5.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Auf den Grundstücksflächen anfallendendes Niederschlagswasser ist innerhalb des
Plangebietes flächig zu versickern.

5.1

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1

Festgesetzt wird ein Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit zugehörigen
Nebenanlagen. Allgemein zulässig sind gegliedert nach den SO 1, SO 2 und SO 3
folgende dem vorgenannten Nutzungszweck dienende Nutzungen:

Sondergebiet SO 1:
- Umspannwerk, inkl. der zugehörigen Nebenanlagen und Einfriedung

Sondergebiet SO 2:
- Stromspeicher mit dafür notwendiger innerer Erschließung, sowie der

zugehörigen Nebenlagen und Einfriedung
- Anlagen für Sonnenenergienutzung mit zugehörigen Nebenanlagen und

Einfriedung

Sondergebiet SO 3:
- Anlagen für Sonnenenergienutzung mit zugehörigen Nebenanlagen und

Einfriedung
- sofern der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "SO Solarpark

Unterkuglöd" vor Realisierung der geplanten Anlagen im SO 1 und SO 2 keine
Rechtskraft erlangen sollte, ist im SO 3 die Errichtung einer internen
Erschließungsstraße für das SO 1 und SO 2 erlaubt (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Maßgebend für die zulässigen Gebäudehöhen sind die Festsetzungen in der
Nutzungsschablone. Trauf- und Firsthöhen werden von der Oberkante des natürlichen
Geländes bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand gemessen.

1.2.3

1.1.1

Innerhalb der Baugrenze sind ausschließlich folgende Nutzungen in den jeweiligen
Sondergebieten zulässig:

Sondergebiet SO 1:
a) Betriebsgebäude, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen
b) Masten und technische Anlagen, die für das Umspannwerke erforderlich sind
c) sowie der zugehörigen Nebenlagen, der Einfriedung und der erforderlichen inneren

Erschließung.

1.1.2

2.0 EINFRIEDUNGEN
        (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Art und Höhe

Maschendrahtzaun, Stabgitterzaun.
Zäune im Bereich der Schutzzone der 110 kV-Freileitung sind aus isolierenden oder
nichtleitenden Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz)
aufzustellen. Pfeiler, Toranlagen und leitende Zäune sind zu erden.
Es ist ein Zaun in einer Höhe von max. 2,50 m ab OK natürlichem Gelände zulässig.

Einfriedungen im Abstand von 7,50 m zum befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße
''PAN 50:
Es sind möglichst leicht verformbare Konstruktionen zu wählen. Als leicht verformbar
werden angesehen:
• Rohrpfosten aus Stahl-Rohren bis 76,1 mm, Außendurchmesser mit einer

Wanddicke bis zu 2,9 mm, Aluminium-Rohre bis 76,0 mm Außendurchmesser mit
einer Wanddicke bis zu 3,0 mm

• Rechteck-Zaunpfosten aus Stahl oder Aluminium mit einer Kantenlänge von 60 x
40 mm (bzw. äquivalente Querschnittsfläche) und einer Wanddicke bis 2,0 mm

• Holzpfosten mit einem Durchmesser bis zu 80 mm
• Kanthölzer mit einer Kantenlänge von 80 x 80 mm (bzw. äquivalente

Querschnittsfläche)
Pfosten mit größeren Abmessungen können nicht mehr als leicht verformbar angesehen
werden. Auch Granitsäulen/Granitpfosten und Gabionenwände gelten als nicht
verformbar.
Vor derartigen Konstruktionen sind geeigneten Schutzeinrichtungen (z.B. Schutzplanken)
einzubauen.
Pfosten sind stets nur mit einer Rundumschweißnaht an entsprechend dimensionierten
etwaigen Fußplatten anzuschließen. Die Schweißnaht soll nicht stärker als statisch
unbedingt erforderlich ausgebildet werden.
Fundamente dürfen an keiner Stelle mehr als 5 cm aus dem umgebenden Boden
herausragen.

2.1

Abstände

Die Zaunanlage ist von öffentlichen Erschließungsflächen und von angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen mind. 50 cm von den Grundstücksgrenzen abzurücken
(Zaunlinie).

2.2

Zaunsockel

Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im
Bereich der Säulen zulässig; zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Boden-
freiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

2.3

4.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH ART. 81 BayBO

Gestaltung der baulichen Anlagen

- Außenwände von Gebäuden sind als holzverschalte oder verputzte, mit gedeckten
Farben gestrichene Flächen herzustellen.

- Aufständerungen von Solarmodulen sind aus Holz oder Metall herzustellen. Die
Gründung hat mit Einzelfundamenten zu erfolgen.

- Stellplätze, Zufahrten und Betriebswege sind ausschließlich mit wasserdurch-
lässigen Belägen zu befestigen.

4.1

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nicht zulässig.
Zulässig sind ausschließlich anlagenspezifische Informationstafeln an den Zufahrtstoren
und Betriebsgebäuden bis zu einer Ansichtsfläche von je max. 1 m².

4.2

Aufschüttungen, Abgrabungen

Der bestehende Geländeverlauf ist zu erhalten. Ausnahmen im Bereich geplanter
Zufahrten.

4.3

Sondergebiet SO 3:
a) Betriebsgebäude, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen
b) Solarmodule (Photovoltaikanlagen)
c) sowie der zugehörigen Nebenlagen, der Einfriedungen und der erforderlichen

inneren Erschließung.

Sondergebiet SO 2:
a) Betriebsgebäude, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen,
b) Solarmodule (Photovoltaikanlagen)
c) Anlagen für Stromspeicher
d) sowie der zugehörigen Nebenlagen, der Einfriedung und der erforderlichen inneren

Erschließung.

Innerhalb der Sondergebiete gilt
a) für Betriebsgebäude, die der Zweckbestimmung des jeweiligen Sondergebietes

dienen, eine maximale Trauf- bzw. Firsthöhe (TH bzw. FH) von 4,5 m ab
natürlichem Gelände.
Zusätzlich wird für das Sondergebiet SO 3 die überbaubare Fläche für
Betriebsgebäude insgesamt auf eine maximale Grundfläche von 500 m² begrenzt,
wobei hier gleichzeitig die Anzahl dieser Betriebsgebäude auf max. 15
Einzelgebäude mit einer maximalen Grundfläche von jeweils 50 m² begrenzt ist.

b) für Masten (nur im SO 1 zulässig) eine maximale Höhe (MH) von 20 m ab
natürlichem Gelände.

c) für technische Anlagen, die für das Umspannwerk im SO 1 erforderlich sind,
eine maximalen Höhe (AH) von 10 m ab natürlichem Gelände.

d) für Solarmodule (Photovoltaikanlagen), die nur im SO 2 und SO 3 zulässig sind,
eine maximale Höhe (AH) von 4,5 m ab natürlichem Gelände. Der Abstand des
Moduls zum Boden muss 1,0 m betragen. Die Modulneigung muss 18° betragen.
Die Ausrichtung der Modulreihen muss um 5° aus der Ost-West-Richtung
herausgedreht werden (siehe Planzeichen II.8.6).  Der Reihenabstand der Module
muss mindestens 3 m betragen.

e) für Anlagen für Stromspeicher eine maximale Trauf- bzw. Firsthöhe (TH bzw. FH)
von 4,5 m ab natürlichem Gelände.

1.2.2

Reihenabstände der Solarmodule (Photovoltaikanlagen)
Die Solarmodule im SO 2 und SO 3 sind mit einem Reihenabstand von mind. 3,0 m
anzuordnen.

4.4

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

Schattenwurf
Der Schattenwurf der vorhandenen Maste und Leiterseile sind vom Betreiber der Photovoltaik-
Anlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, die eine
Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine
auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.

Witterungs- und naturbedingte Einflüsse
Vorsorglich weisen wir auch darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. In den
Mastbereichen und unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit Vogelkot gerechnet
werden. Für solche witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung übernommen
werden.

Fragen bezüglich der 110-kV-Anlagen richten Sie bitte an die Fachabteilung:
Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV-Leitung Planung-Bau-Betrieb, Hallstadter Straße 119, 96052
Bamberg, Tel.: 0951 82 4221, bag-fub-hs@bayernwerk.de

Losgelöst von möglichen Festlegungen zu einem Netzanschluss- bzw. Verknüpfungspunkt mit
dem Stromnetz der allgemeinen Versorgung im Rahmen dieser Bauleitplanung erfolgt diese
Festlegung ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie z.B. EEG, KWK-G.

9.0 SONSTIGE BESTANDSLEITUNGEN
Innerhalb der Planungsfläche befinden sich Bestandsleitungen der Bayernwerk Netz GmbH, der
Telekom Deutschland GmbH, eine Schmutzwasser-Druckleitung und eine Grundwasserbohrung.
Die Spartenpläne sind vor den Bauarbeiten anzufordern und die Planung ist vorab mit den
jeweiligen Spartenträgern abzustimmen.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht zulässig.
Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen
freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.

10.0 BRANDSCHUTZ
Zugänge, Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sind entsprechend der Art. 5 und Art. 31 der
Bayerischen Bauordnung in Verbindung mit den aktuellen Technischen Baubestimmungen
(BayTB), hier Ziff. A 2.1.1 in Verbindung mit der Anlage A 2.2.1.1/1 „Richtlinien über Flächen für
die Feuerwehr“, herausgegeben durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr, sowie der DIN 14090 zu errichten.

11.0   LÄRMSCHUTZ
Lärmrelevante Anlagenteile (z.B. Wechselrichterstation mit Belüftung) sollen in ausreichendem
Abstand zu den Nachbarwohnhäusern situiert werden.

12.  ANBAUVERBOTSZONE
Die Anbauverbotszone entlang der Kreisstraße PAN 50 beträgt 15 m, gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art sowie
Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang unzulässig.
Die Baubeschränkungszone entlang der Kreisstraße PAN 50 beträgt 15 m bis 30 m, gemessen
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass von Kreisstraßen wegen des auf ihnen stattfindenden
Verkehrs Emissionen (Staub, Schmutz, Stein- und Schneewurf, etc.) ausgehen. Diese
Emissionen können sich in Anbauverbotszonen (15 m vom Fahrbahnrand) aufgrund der geringen
Entfernung auf die PV­Freiflächenanlage auswirken. Dies liegt jedoch in der Verantwortung des
Bauherren.

7.0 NACHFOLGENUTZUNG

Nach endgültiger Aufgabe der Photovoltaiknutzung sind alle Anlagenteile und
Betriebsgebäude abzubauen und der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder
herzustellen. Die Fläche wird wieder ihrer ursprünglichen Nutzung (landwirtschaftliche
Ackerfläche) zugeführt.

7.1

6.0 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND
SONSTIGEN GEFAHREN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei einer aktiven Reinigung sind ausschließlich Reinigungsmittel zu verwenden, die
biologisch abbaubar und nicht wassergefährdend sind.

6.1

8.0 BRANDSCHUTZ

Zur Löschwasserversorgung sind durch den Bauwerber entweder dezentrale
Löschwasserteiche (gem. DIN 14210), Löschwasserbrunnen (gem. DIN 14220), oder
unterirdische Löschwasserbehälter (gem. DIN 14230) innerhalb der Baufenster der
jeweiligen Sondergebiete 1-3 in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle zu
errichten.
Im Zuge der Bauanträge für das Umspannwerk und die Stromspeicheranlagen müssen
unabhängig davon entsprechende Brandschutznachweise geführt werden.
Der Bauwerber hat zudem für die Gesamtanlage in Abstimmung mit der
Brandschutzdienststelle einen Feuerwehrplan zu erstellen.

8.1

Übersichtslageplan o. M.
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die Bodenbeschaffenheit können
weder aus den amtlichen Karten,
aus der Grundkarte noch aus den
Zeichungen und Text abgeleitet
werden

Nachrichtliche Übernahmen:

Für nachrichtilich übernommene
Planungen und Gegebenheiten
kann keine Gewähr übernommen
werden.

Urheberrecht:

Für die Planung behalten wir uns
alle Rechte vor.
Ohne unsere Zustimmung darf die
Planung nicht geändert werden.

Koordinatensystem:

Am Sportplatz 7
94547 Iggensbach
+49 9903 20 141-0

Kapuziner Strasse 15
84503 Altötting
+49 8671 95 76 57

info@jocham-kellhuber.de
www.jocham-kellhuber.de
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